
Rückschnitt von übeRhang auf allmend

grundeigentümerinnen und grundeigentümer sind verpflichtet, bäume und sträucher, die auf strassen und trot-
toirs ragen, auf ein vorgeschriebenes mass zurückzuschneiden. dabei ist zu berücksichtigen, dass auch unterhalts- 
und Reinigungsdienste der allmend ihre arbeiten ungehindert ausführen können. in dringenden fällen kann die 
zuständige dienststelle eine frist setzen.

RechtsgRundlagen
strassenverkehrsgesetz (svg) art. 9 und verkehrsordnung (vRv) ch art. 66:
die höhe der fahrzeuge darf mit der ladung höchstens 4 m betragen

bau- und Planungsgesetz (bPg bs) §61, abs. 3:
türen, fenster, storen und dergleichen dürfen nicht in den für den verkehr bestimmten Raum von strassen und We-
gen aufgehen, bäume und sträucher nicht auf ihn hinausragen. für den verkehr bestimmt ist in der Regel der Raum 
bis 4.5 m über und 50 cm neben fahrbahnen und 2.5 m über trottoirs und Wegen.

lichtRaumPRofil
folgende lichtraumprofile sind zu beachten:

abb. 102.02a lichtraumprofil im fahrbahnbereich abb. 102.02b lichtraumprofil im trottoirbereich
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